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Bekämpfung des Bisams in Baden-Württemberg 
 
In Abstimmung mit dem Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum wird auf 
Folgendes hingewiesen: 
 
1. Ausgangslage 

Die Bekämpfung des Bisams war seit den 30er Jahren in Deutschland im 
Pflanzenschutzrecht geregelt. Mit dem ersten Gesetz zur Änderung des 
Pflanzenschutzgesetzes (PflSchG) vom 14.05.1998 (BGBl. I S. 950) wurde 
diese Regelung durch Streichung von § 1 Nr. 3 PflSchG aufgehoben. Mit der 
Gesetzesänderung wurde auch die Zuständigkeit für den Erlass von Rege-
lungen zur Bekämpfung des Bisams auf die Bundesländer übertragen.  
Die aufgrund des PflSchG (alte Fassung) erlassene Bundesbisamverordnung 
vom 20.05.1988 (BGBl. I S. 640) ist ebenfalls mit Ablauf des 31.12.1999 au-
ßer Kraft getreten. Dadurch wurde auch die Verordnung des baden-
württembergischen Ministeriums Ländlicher Raum zur Bisamverordnung des 
Bundes vom 28.11.1989 ungültig, wonach die Regierungspräsidien die Be-
kämpfung des Bisams bis zum 31. Dezember 1999 zu regeln hatten.  
 

2. Rechtsgrundlagen 
 
2.1. Wasserrecht (Pflicht zur Bekämpfung von Wühltieren) 

Die Bekämpfung des Bisams und anderer Wühltiere, die durch ihre Wühltä-
tigkeit die Standsicherheit von Dämmen und Uferbefestigungen usw. gefähr-
den, obliegt nach den §§ 70 ff. und 46 ff. Wassergesetz (WG) grundsätzlich 
dem Träger der Unterhaltungslast der Dämme und Gewässer.  
Diese Regelungen des WG sind somit, obwohl die Wühltiere nicht besonders 
genannt sind, auf Grund der allgemeinen Unterhaltungsverpflichtung die was-
serrechtliche Grundlage zur Bekämpfung des Bisams. 

 
2.2 Tierschutz– und Naturschutzrecht 

Nach § 4 Abs. 1 des Tierschutzgesetzes darf ein Wirbeltier nur unter Betäu-
bung oder sonst, soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar, nur un-
ter Vermeidung von Schmerzen getötet werden. Bei der Tötung von Wirbeltie-
ren im Rahmen zulässiger Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen darf die Tö-
tung nur so vorgenommen werden, dass dem Tier hierbei nicht mehr als un-
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vermeidbare Schmerzen entstehen. Ein Wirbeltier töten darf nur, wer die dazu 
notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten hat (siehe 3.2). 

 
 Nach § 13 Abs. 1 des Tierschutzgesetzes in der Neufassung vom 18. Mai 

2006 (BGBl. I S.1206) ist es verboten, zum Fangen, Fernhalten oder Ver-
scheuchen von Wirbeltieren Vorrichtungen oder Stoffe anzuwenden, wenn 
damit die Gefahr vermeidbarer Schmerzen, Leiden oder Schäden für Wirbel-
tiere verbunden ist. 
 

 Nach § 4 Abs. 1 der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) vom 16. Feb-
ruar 2005 (BGBl. I S. 258) ist es verboten, wild lebenden Tieren der beson-
ders geschützten Arten und der nicht besonders geschützten Wirbeltierarten 
in bestimmter Weise - unter anderem mit Fallen - nachzustellen, sie anzulo-
cken, zu fangen oder zu töten. Nach § 4 Abs. 2 BArtSchV ist es abweichend 
davon gestattet, Bisams (Ondatra zibethicus) mit Fallen, ausgenommen Kä-
figfallen mit Klappenschleusen (Reusenfallen), zu bekämpfen, soweit dies 
zum Schutz gefährdeter Objekte, insbesondere zum Hochwasserabfluss 
oder zum Schutz gegen Hochwasser oder zur Abwehr von land- oder fische-
rei- oder sonstiger erheblicher gemeinwirtschaftlicher Schäden erforderlich 
ist. Die Fallen müssen so beschaffen sein und dürfen nur so verwendet wer-
den, dass das unbeabsichtigte Fangen von sonstigen wild lebenden Tieren 
weitgehend ausgeschlossen ist. 

 
3. Weiteres Vorgehen und Hinweise 

Bei der Bekämpfung des Bisams ist deshalb Folgendes zu beachten bzw. 
wird auf Folgendes hingewiesen: 
 

3.1 Fanggeräte, Einsatz 
Nach § 4 Abs. 2 BArtSchV müssen die Fallen für den Bisamfang so beschaf-
fen sein und dürfen nur so verwendet werden, dass der unbeabsichtigte 
Fang von sonst wild lebenden Tieren weitgehend ausgeschlossen wird. Ent-
sprechend können für den Bisamfang daher verwendet werden: 
 
• Haargreiffallen (nach unten zuschlagend) für den Unterwassereinsatz 
 sowie 
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• Vogelschutz-Köderfallen (Vogelpickschutzfallen), deren Auslösemecha-
 nismus so gestaltet sein soll, dass er nicht durch am Köder pickende 
 Wasservögel ausgelöst werden kann. 
 
Ferner ist beim Einsatz der Bisamfallen Folgendes zu beachten: 
 
• In Biberrevieren ist besonders zu prüfen, ob ein Bisamfang erforderlich 

ist, um Biber, die nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 und 11 Bundesnaturschutzge-
setz besonders und streng geschützt sind, nicht zu beeinträchtigen. In 
diesen Fällen ist der Bisamfang mit dem für das Bibermanagement zu-
ständigen Regierungspräsidium (Referat 56) abzustimmen.  

 
• Um mögliche Beifänge von Jungbibern zu vermeiden, darf in von Bibern 

besiedelten Gewässern in der Zeit vom 1. April bis 31. Oktober kein Bi-
samfallenfang erfolgen. 

 
• Aufgestellte Fallen müssen  täglich kontrolliert werden.  

 
• Ein Ertrinken der Tiere bei Fallenstellung muss ausgeschlossen sein. 

 
• An besonders gefährdeten Stellen (wie z. B. Uferbereiche mit häufigem 

Publikumsverkehr) dürfen Fallen nur über Nacht aufgestellt werden. Die 
Aufstellung der Fallen hat so zu erfolgen, dass eine Gefährdung von 
Menschen und Tieren nach menschlichem Ermessen ausgeschlossen ist. 

 

• Weitergehende Beschränkungen in Schutzgebieten (insbes. in Natur-

schutzgebieten und FFH-Gebieten) sind zu beachten; ggf. sind Befreiun-

gen zu beantragen. 

 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass für den Fang von Nutria, die dem Jagd-
recht unterliegen, besondere jagdrechtliche Regelungen gelten und zu beach-
ten sind (insbesondere § 22 LJagdG i. V. mit §§ 4, 5 und 15 LJagdGDVO).  
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3.2. Schulung 

Gemäß § 4 Abs. 1 Tierschutzgesetz darf ein Wirbeltier nur töten, wer die dazu 
notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten hat. Personen, die berufs- oder ge-
werbsmäßig regelmäßig Wirbeltiere betäuben oder töten, haben gegenüber 
der zuständigen Behörde, d. h. den Landratsämtern bzw. Bürgermeisteräm-
tern der Stadtkreise, einen Sachkundenachweis zu erbringen (§ 4 Abs. 1a 
Tierschutzgesetz). Schulungen für nebenberufliche Bisamfänger, Vertreter 
von Kommunen u. a. werden von folgender Einrichtung angeboten: 

 
Landesjagdschule Dornsberg, Oberer Dornsberg, 78253 Eigeltingen, 
Tel. 07774/920188  / Telefax: 07774/920189. 
 

Das Umweltministerium behält sich vor, über die WBW Fortbildungs- 
gesellschaft für Gewässerentwicklung mbH bei Bedarf ebenfalls Schulungen 
für den Bisamfang anzubieten. 
 

4. Dieser Erlass ersetzt den Erlass des Ministeriums für Umwelt und Verkehr vom
 05.04.2000, Az.: 51/55-8960.30/9, und gilt zunächst bis zum 31.12.2011. 
 
Die unteren Wasserbehörden werden gebeten, die Träger der Unterhaltungslast der 
Gewässer II. Ordnung über das Obengenannte zu unterrichten. 
Das Umweltministerium beabsichtigt, diesen Erlass ins Internet - Umweltministerium 
BW, Themenbereich Wasser, Rechtsvorschriften (VwV-Wasser) - einzustellen. 
 
 
gez. Bühler 
Ltd. Ministerialrat 


